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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §10 Abs4;

EStG 1988 §7;

Rechtssatz

Die Verwendung eines Fahrzeuges zur Ausstellung auf Fahrzeugmessen stellt für sich betrachtet keine wertmindernde

Benutzung dar. Eine wertmindernde Benutzung ist jedoch darin zu erblicken, dass mit einem Fahrzeug vor seiner

Anscha:ung durch den Abgabep;ichtigen bereits 20.700 km (durch eine Reihe von Überstellungen und durch

Probefahrten) zurückgelegt worden waren. Der Wert eines Fahrzeuges wird nämlich wesentlich durch seinen

Kilometerstand geprägt. Bei einem solchen LKW handelt es sich um ein gebrauchtes Fahrzeug, für das ein

Investitionsfreibetrag nicht geltend gemacht werden darf. Die Abgabenbehörde ist nicht verp;ichtet, Ermittlungen

darüber anzustellen, inwieweit der LKW eine besondere Wartung und P;ege erfahren hat. Dass jedenfalls eine

Wertminderung eingetreten ist, ergibt sich aus der Kilometerleistung von 20.700 km.
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